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57 
Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 

 
über die  

Satzung der Stadt Mettmann über die Straßenreinigung 

und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

vom 15.12.1982, 

42. Änderung vom 10.12.2024 

(in Kraft getreten am 01.01.2025) 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 

Straßen – Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) - vom 18. Dezember 1975 (GV. NW. S. 706, 1976 S. 

12), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 

21.10.1969 (GV. NW. S. 712), in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner 

Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

§ 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 

(4) Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr je Meter 

Grundstücksseite (Absätze 1 und 3) jährlich 

 

a) für überwiegend dem Fußgängerverkehr 

gewidmete Straßen (Fußgängerzonen):     4,92 € (bisher: 4,22 €) 

 

b) für Fahrbahnen, die vorwiegend dienen 

dem Anliegerverkehr:        4,92 € (bisher: 4,22 €) 

dem innerörtlichen Verkehr:       4,18 € (bisher: 3,59 €) 

dem überörtlichen Verkehr:       2,95 € (bisher: 2,53 €) 

 

Bei mehrfacher Reinigung vervielfacht sich die Gebühr entsprechend. Bei 14-täglicher Reinigung 

verringert sich der Gebührensatz auf 65 % der entsprechenden Gebühr 

 

§ 2 

§ 11 erhält folgende Fassung: 

 

Die vorstehende Gebührensatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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§ 3 

Das Straßenverzeichnis wird um die nachfolgend aufgeführten Straßen ergänzt. 

Reinigung Reinigung durch 

wöchent- 14- Stadt  Grundstückseigentümer  

lich täglich Fahrbahn Gehweg Fahrbahn Gehweg 

b) Anliegerstraßen 

Am Entenweiher  1    x       x 

Am Mühlenteich  1    x       x 

Grünaue  1    x       x 

Im Uhlenwinkel  1    x       x 

Marie-Curie-Straße  1    x       x 

Seerosenstraße  1    x       x 

Seibelquerspange  1    x       x 

Toni-Turek-Allee  1    x       x 

 

h) Straßen ohne räumliche und optische Trennung von Gehweg und Fahrbahn 

Am Entenweiher 

Am Mühlenteich 

Grünaue 

Im Uhlenwinkel 

Seerosenstraße 

 

 

§4 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 10.12.2024 unter dem Tagesordnungspunkt 10 

beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt; 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden; 

 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Mettmann, 11.12.2024 

Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

gez. Traumann 

Beigeordnete und Kämmerin 
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58 
Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 

 

über die  

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung  

zur Satzung über die Abfallentsorgung  

in der Stadt Mettmann vom 17.06.1999  

(28. Änderung vom 10.12.2024) 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der §§ 5 und 9 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes für 

das Land Nordrhein - Westfalen (LKrWG NRW) vom 01.02.2022 (GV. NRW. S.136 ff) und der §§ 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in der 

jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende 

Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

§ 2 erhält folgende Fassung:  

 

Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze 

 

(1) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebühren sind das Volumen, die Häufigkeit der 

Leerung und die Art der in Anspruch genommenen Abfallbehälter für Restmüll. 

 

(2) Die jährliche Gebühr für die Abfallbehälter für Restmüll beträgt:  

 

Restmüll- 

behältergröße 

Leerungshäufigkeit Abfallgebühr / Jahr Gebühr bisher 

40 Liter 14-täglich 124,32 € 112,20 € 

60 Liter 14-täglich 186,48 € 168,24 € 

80 Liter 14-täglich 248,64 € 224,40 € 

120 Liter 14-täglich 372,96 € 336,48 € 

240 Liter 14-täglich 746,04 € 673,08 € 

660 Liter 14-täglich 1.322,28 € 1.192,20 € 

770 Liter 14-täglich 1.542,60 € 1.390,92 € 

1.100 Liter* 14-täglich 2.203,80 € 1.986,96 € 

1.100 Liter* Wöchentlich 4.407,48 € 3.973,92 € 

1.100 Liter* 2x pro Woche 8.815,08 € 7.947,96 € 

1.100 Liter* 4-wöchentlich 1.101,84 €     993,48 € 

* Die Leerung sämtlicher Abfallbehälter für den Restmüll erfolgt grundsätzlich alle 14 Tage. Dies gilt auch für 

die Container in den Größen 660 Liter und 770 Liter. Lediglich für die Container mit 1.100 Liter Inhalt können 

auch andere Leerungshäufigkeiten gewählt werden. 
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(3) Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Mettmann ausnahmsweise für 1-Personen-Haushalte 

abweichend von der 14-täglichen Regelentsorgung eine 4-wöchentliche Leerungshäufigkeit zulassen. Bei Nut-

zern von Abfallbehältern mit einem Nutzungsinhalt von 40 l und einer 4-wöchentlichen Leerung verringert sich 

der Gebührensatz auf 60% der entsprechenden Gebühr. 

 

(4) Auf schriftlichen Antrag kann die Stadt Mettmann ausnahmsweise auch andere als die in Abs. 2 und 3 ge-

nannten Abfallbehälter (insbesondere Müllsäcke) nach vorheriger Standortbesichtigung zulassen. Die Gebüh-

renhöhe entspricht den in Abs. 2 genannten Gebührensätzen. Die Ausnahmen werden unter Vorbehalt des 

Widerrufes schriftlich erteilt und können mit Bedingungen und Auflagen verbunden sowie befristet werden. 

 

(5) Für vorübergehend zusätzlich anfallende Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcken eignen, können 

von der Stadt zugelassene Abfallsäcke genutzt werden. Die Gebühr beträgt je Abfallsack für Restmüll 6,00 €. 

 

(6) Eigenkompostierer erhalten einen Gebührenabschlag. Dieser beträgt 19,20 € pro Haushalt. 

Voraussetzung für die Gewährung des Gebührenabschlags ist, dass sämtliche auf dem Grundstück anfallenden 

Bioabfälle auf dem eigenen Grundstück ordnungsgemäß selbst kompostiert werden. 

 

§ 2 

 

§ 11 (1) erhält folgende Fassung: 

 

Für den Transport der Abfallbehälter mit einem Behältervolumen von 1.100 Liter vom Standplatz zum Abholort 

und zurück durch das Personal der Abfallentsorgung (Vollservice für Abfallbehälter) wird eine Sondergebühr 

erhoben. Die jährliche Sondergebühr beträgt bei wöchentlich einmaliger Leerung der Abfallbehälter 237,00 € 

je Abfallbehälter. 

Bei wöchentlich mehrmaliger Leerung der Abfallbehälter erhöht sich der Gebührenbetrag, 

bei 14-täglicher und 4-wöchentlicher Abfuhr verringert sich der Gebührenbetrag entsprechend. 

 

§3 

 

§ 17 erhält folgende Fassung:  

 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.  

 

§ 3 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 10.12.2024 unter dem Tagesordnungspunkt 11 

beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt; 

 

f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden; 

 

g) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Mettmann, 11.12.2024 

Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

gez. Traumann 

Beigeordnete und Kämmerin 
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59 
Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 

 

über die 

Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur  

Entwässerungssatzung der Stadt Mettmann vom 14.12.2010 

(15. Änderung vom 10.12.2024) 

 

 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), 

des § 54 des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasser-

abgabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff., des § 60 des Wasserhaushaltsgeset-

zes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009,S. 2585 ff.) in der 

jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende 

Änderung der Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

In der in § 21 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Mettmann  

bezeichneten Anlage 1 werden die Gebührensätze für Abwassergebühren wie folgt verändert: 

(Stand 01.01.2025) 

 

 

Gebührensätze 

 

Die Gebühr für Schmutzwasser beträgt jährlich 

a) für die der Beitragspflicht des Bergisch-Rheinischen 

Wasserverbandes unterliegenden Abwassermengen 

ab dem 01.01.2025          2,25 € je cbm. 

 

b) für die restlichen Abwassermengen (Normalgebühr) 

ab dem 01.01.2025          3,86 € je cbm. 

 

Die Gebühr für Niederschlagswasser beträgt jährlich 

ab dem 01.01.2025          1,33 € je qm 
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§ 2 

 

§ 25 erhält folgende Fassung:  

 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.  

 

§ 3 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 10.12.2024 unter dem Tagesordnungspunkt 12 

beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt; 

 

j) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-

mäß öffentlich bekannt gemacht worden; 

 

k) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

l) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Mettmann, 11.12.2024 

Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

gez. Traumann 

Beigeordnete und Kämmerin 
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60 
Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 

 

über die  

Satzung zur Änderung der Satzung zur Regelung des Marktwesens in der Stadt Mettmann 

(Mittwochs- und Samstagsmarkt) vom 12.07.2011 

(10. Änderung vom 10.12.2024) 

 

 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), der §§ 67 Abs. 1 und 71 der Gewerbeordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 22.02.1999 (BGBl. I S. 202) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 

Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), in der jeweils aktuell gültigen Fassung, hat der Rat der 

Stadt Mettmann in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

§ 13 erhält folgende Fassung: 

 

Die Marktstandgebühren betragen für jeden Tag der Benutzung ohne Rücksicht auf die Dauer für den laufenden 

Frontmeter des vom Marktbeschicker gebrauchten Verkaufsraumes 3,63 € zuzüglich des gesetzlich festgesetzten 

Mehrwertsteuersatzes i.H.v. 19%. Jeder angefangene laufende Meter wird voll berechnet. Die Mindestgebühr 

beträgt 6,00 € zuzüglich des gesetzlich festgesetzten Mehrwertsteuersatzes i.H.v. 19 %. Bei Ständen von mehr als 

4,50 m Tiefe wird die Gebühr nach der doppelten Frontmeterzahl berechnet. Für Jahresdauerbenutzer werden 

zum Ausgleich der durch Krankheit, Kur und Witterung bedingten Ausfallzeiten lediglich 48 Markttage berechnet. 

 

 

§ 2 

§ 14 erhält folgende Fassung: 

 

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

 

 

§ 3 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende Satzung, die vom Rat der Stadt Mettmann am 10.12.2024 unter dem Tagesordnungspunkt 14 

beschlossen wurde, wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt; 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs- 

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden; 

 

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte     

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Mettmann, 11.12.2024 

Die Bürgermeisterin 

In Vertretung 

gez. Traumann 

Beigeordnete und Kämmerin 


